
Schulfahrten mit Übernachtungen

Der Seminarrat beschließt:
Schulfahrten können genehmigt werden, wenn die LiV ihre eigene Lerngruppe begleitet bzw. mit ziemlicher Sicherheit in dieser Lerngruppe eingesetzt werden soll und auch bereit ist an der Schulfahrt teilzunehmen.
Im Prüfungssemester muss die Fahrt nach der Prüfung stattfinden.
Generell wird während der Ausbildung nur eine Schulfahrt gestattet.
Somit können LiV an Schulfahrten in allen Semestern teilnehmen, sofern die obigen Punkte eingehalten werden.

